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�Einleitung

�Helmut�Koziol�*

Deutlich wahrnehmbar steigt in der Bevölkerung aber auch in Juris-
tenkreisen der Unmut über die Gegensätzlichkeit zweier Eindrücke:
Einerseitsderanscheinenddochsehrgroßzügigeodersogarsorglose
UmgangmitSteuergeldern,andererseitsdieUnterdotierungfürdieGe-
sellschaftwichtigerBereiche.Hinzuweisenistetwaaufdieösterreichi-
schenBeispielederüberausgroßzügigenPlanungderErneuerungeiner
SeilbahndurcheineStadtzumdrei-odervierfachenBetrag,denbenach-
barteGemeindenfürdieSanierungeinerentsprechendenSeilbahnaus-
zugebenbereitsind.HinzukommengravierendeÜberschreitungender
schonhohenKostenvoranschlägefürGroßprojekte,etwafürSpitäler
oderwiederumSeilbahnen,beideneneineVerdoppelungderKosten
erreichtwurde1.ZurückzuführensinddieseKostenüberschreitungen
nichtseltenauf»Bauablaufstörungen«2,aufdieBetrauungunerfahre-
ner und ungeeigneter Projektleiter, auf unangemessenen Zeitdruck3
oderaufunzureichendeKontrollen4.BemerkenswertistauchdieÜber-
nahmeeinerinsolvenzgefährdetenBankohnegründlicheKalkulation
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1 StadtblattInnsbruckvom2./3.Jänner2020.
2 <http://www.rechnungshof.gv.at>:BerichtdesRechnungshofesStadtWien–Pro-

jektNeubauKrankenhausNord,GZ004.497/008–1B1/18,Seite112:»DerRHhielt
kritischfest,dassderKAVdieimJahr2010geplantenKostenvon1,017Mrd.EUR
fürdieErrichtungdesKrankenhausesNordlautStandMitte2017voraussichtlich
umzumindestrd.272,47Mio.EURbzw.27%überschreitenwird;imschlechtesten
Fallsogarumrd.387,87Mio.EURbzw.38%.Dies,obwohlderKAVinderKosten-
schätzungbereitseineReservevon67,84Mio.EURbzw.6,67%vorsah.DieGründe
fürdieKostensteigerunglagennachAnsichtdesRHinsb.indenBauablaufstörun-
gen,dernichtausschreibungsreifenPlanungunddenLeistungsabweichungen.«

3 <https://tirol.orf.at/v2/news/stories/2917325> – Die Mehrkosten für den Bau der
neuenPatscherkofelbahninInnsbruckwerdennochmalsumelfMillionenEuro
steigen.EinederwichtigstenUrsachenfürdiehöherenKostenwardasengeZeit-
korsett.

4 <https://www.tt.com/politik/landespolitik/bericht-zu-patscherkofelbahn>,�20.06.2019:
BerichtzuPatscherkofelbahn:KontrollederKostenwarnur»partiell«.
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derFolgekosten,ohneeingehendeErkundungdertatsächlichenwirt-
schaftlichenLagederBankundohneirgendwelchevertraglichenAbsi-
cherungengegenüberdenVeräußerernbezüglichnochnichtbekannter
Risiken5.ImNachbarlandhatdieEntscheidungdesdeutschenBundes-
verkehrsministeriumsAufsehenerregt,nochvorderVerkündungdes
UrteilsdesEuropäischenGerichtshofszurgesetzlicheingeführtenPKW-
MautfürdieNutzungdeutscherAutobahnenbindendeVerträgeüber
dieInstallationderMautsystemezuschließen,derenAuflösungnach
FällungdesablehnendenUrteilsnutzloseZahlungen indreistelliger
Millionenhöheauslöst6.DieListekönnte–sohatmandenEindruck–
fastbeliebigverlängertwerden.AufderanderenSeitestehendieKlagen,
dasskeineausreichendenMittelfürdiezukunftsentscheidendeBildung
derJugendoderfürdieGrundlagenforschungzurVerfügungstehen;
dassderBereichderGesundheitundAltenpflegeunfinanzierbarwerde;
dersozialeWohnbauvernachlässigtwurdeundvielesmehr.

MitdiesenHinweisenaufDiskussionsbereichesollundkannhier
keinUrteildarübergefälltwerden,obindenEinzelfällenwirklichsorg-
losesHandelnvorzuwerfenistundobtatsächlicheineunzureichende
DotierungwichtigerBereichegegebenist.UmaufkonkreteFälleeinge-
henzukönnen,bedürfteeseinergenauenKenntnisderSachverhalte,
diehäufigbisheutenichtvölligaufgeklärtwurden;eskannhiereben-
fallsnichtüberdenwahrenFinanzierungsbedarfbestimmterVorhaben
geurteiltwerden,daüberdieseninsomanchenFällennichteinmal
diezuständigenSachverständigenEinvernehmenerzielenkönnen.Es
sollauchvermiedenwerden,dassdieDiskussion inSachverhaltsde-
tailsabgleitet,wasbeiderErörterungkonkreterFällesicherlichderFall
wäre.HiersollenvielmehrdiegrundsätzlichenHaftungsproblemeim
Brennpunktstehen.DieBeispieledienendahernurderVeranschauli-
chung,welcheArtenvonSachverhaltengemeintsind,indenenunter
Umständen einePolitikerhaftung relevant werden könnte, wenn tat-
sächlichSorglosigkeitgegebenwäre;undessolltelediglichdaranerin-
nertwerden,dassnachverbreiteterAuffassungfürdurchauswichtige
VorhabenzuwenigGeldzurVerfügungsteht,alsonichtallseitsÜber-
flussherrscht,derdieungehemmteGroßzügigkeit inanderenBerei-
chenrechtfertigenkönnte.

5 Siehe<http://cdn.untersuchungskommission.at/pdf/BerichtHypoUntersuchungs
kommission.pdf>.

6 Siehe�Cornils,�DeutschlandRz1.
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WohlaberistaufFolgendeshinzuweisen:InsomanchendieGe-
müterderBevölkerungaufwühlendenFällenwirdinUntersuchungs-
ausschüssenderpolitischenVerantwortlichkeitnachgegangen,wobei
zwischenAufwandundErgebniswohlnichtstetseinwirklichbefriedi-
gendesVerhältniszubestehenscheint.InnichtwenigenFällenkommt
esauchzustrafrechtlichenVerfahrenundVerurteilungen.Nurselten
hörtmanjedoch,dassPolitikerschadenersatzrechtlichzumAusgleich
desverursachtenNachteilsherangezogenwerden.Dasverwundertim
VerhältniszurGeltendmachungderpolitischenundauchstrafrechtli-
chenVerantwortung.Nochmehrjedoch,wennbedachtwird,dassun-
terhalbderStrafrechtsgrenzevielfältigezivilrechtlicheSorgfaltspflich-
tenbestehen,dieaußerhalbdespolitischenBereichsdurchauseine
erheblicheRollespielen,wieinsbesondereauchderBlickaufdiezu-
nehmendezivilrechtlicheBelangungvonleitendenPersoneninUnter-
nehmenzeigt.

Eine unzureichende Durchsetzung von privatrechtlichen Ersatz-
ansprüchenimBereichderHoheits-undderPrivatwirtschaftsverwal-
tungwärebedauerlich,dademSchadenersatzrechteinerseitseineAus-
gleichsfunktionundandererseitseine,wennauchnachherrschender
Auffassungzweitrangige,Präventivfunktioneigenist:DieAusgleichs-
funktionführtdazu,dassderjenige,derfüreinenSchadenverantwort-
lichistunddaherderSchadenstragungnäherstehtalsderGeschädigte,
denverursachtenNachteilauszugleichenhat.DamitdientdasScha-
denersatzrechtzugleichauchderPrävention,dadiedrohendeErsatz-
pflichtfürjedermanndocheinengewissenAnreizbietet,Schädigungen
zuvermeiden.

IndervorliegendenUntersuchungwirdwegenderWichtigkeitdie-
serbeidenFunktionendenGründen fürdiemangelndeGeltendma-
chungvonErsatzpflichten–seiensienunreinzivilrechtlichoderöf-
fentlichrechtlicheingebettet–nachgegangen.Eskönntesein,dassdie
rechtlichenGrundlagenfürdieGeltendmachungvonSchadenersatzan-
sprüchengegenPolitikerunzureichendoderdieHürdenzugroßsind.
Denkbaristjedochauch,dassdieenormeHöhederErsatzansprüche,
diebeiTätigkeitenderöffentlichenHandgegebenseinkönnte,vonder
Geltendmachungabhält,dadieZahlungsfähigkeitderhaftbarenPoliti-
kerweitüberschrittenundderenExistenzvernichtetwürde.Eskönnte
aberauchsein,dassderDurchsetzungswillebeidenPolitikerkollegen,
dieaufdieGeltendmachungvonErsatz-oderRegressansprüchendrin-
genmüssten,nichtallzuausgeprägtist,dasiefürsicheinähnliches
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Schicksalfürchten.DamitgelangtmanzurFrage,obnichtdieOrgane
deröffentlichenHanddiePflichttrifft,verantwortlicheSchädigerzur
Zahlungheranzuziehen,unddieUnterlassungderGeltendmachung
vonAnsprüchenihrerseitswiedereineHaftungauslösenkönnte–die
jedochnochwenigergeltendgemachtwird.

DieangerissenenProblemeliegenteils imöffentlich-, teils imzi-
vilrechtlichenBereich.DieLänderberichtebetonendieeineoderdie
andereSeite,wasdavonabhängt,obdiejeweiligeRechtsordnungdie
Amts-oderStaatshaftungnurdemöffentlichenRechtzuordnetoder
von einem gemischten Grenzgebiet ausgeht. Schon daraus können
möglicherweise Anregungen für die österreichische Rechtsordnung
gewonnenwerden.Darüberhinauslohnensichrechtsvergleichende
BlickeinandereLändersehroft,dasiehelfen,anerzogene,gewohnte
Denkmuster–indenennationaleJuristengerneverharren–zuüber-
winden,indemsiedieAugenfüreinenreichenErfahrungsschatzande-
rerRechtsordnungenöffnen.

DieAuswahlderbeidiesemProjekteinbezogenenRechtsordnungen
warvomBestrebengeleitet,dieVielfaltderRegelungsmöglichkeitenzu
zeigenundmöglichstunterschiedlicheAnregungenzuerhalten.Schon
dieRechtsordnungenderdeutschsprachigenLänderweisengrundle-
gendeUnterschiedeauf,etwaindeminÖsterreichdasAmtshaftungs-
rechtprimäralsDomänederZivilrechtlerangesehenwird,inDeutsch-
landhingegenderÖffentlichrechtler.DarüberhinauswurdenVertreter
vonRechtsordnungenausdemromanischen(FrankreichundSpanien)
unddemskandinavischenBereich(Norwegen),sowieausMitteleuropa
mit–historischbedingt–dochrechtabweichendenRechtstraditionen
(Polen und Ungarn) eingeladen. Nicht einbezogen wurde das engli-
scheRecht;dieswenigerwegender imPlanungsstadiumdiesesPro-
jektsschongegebenenWahrscheinlichkeit,dassGroßbritannienbald
nichtmehrderEuropäischenUnionangehörenwird,sondernweildas
commonlawgegenüberdemkontinentaleuropäischenRechtgeradeim
hierinteressierendenBereicherheblicheUnterschiedeaufweist,und
damiteineUmsetzungimjeweilsanderenRechtsgebietauferhebliche
Schwierigkeitenstößt7.

7 Siehe�Oliphant,�TheLiabilityofPublicAuthoritiesinEnglandandWales,in:Oli-
phant(Hrsg),TheLiabilityofPublicAuthoritiesinComparativePerspective(2016)
127ff;� derselbe,� The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective,
ebendort849ff.
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DasBestreben,dieHaftungvonPolitikernfürvonihnenzuverant-
wortendeSchädenzuaktivieren,wirdindendavonbetroffenenKreisen
aufkeineallzuoffenenOhrenstoßen.Dasieaberzugleichmaßgebend
für allenfalls notwendige Änderungen sind, dürfen sicherlich keine
hohenErwartungenindieAuswirkungendieserUntersuchunggesetzt
werden.AbervielleichtführenmancheÜberlegungenineinerZeit,in
dereinigeEreignissedieEmotionenderSteuerzahlergeweckthaben
dürften,docheinerseitszueinerSensibilisierungderPolitikerselbst,
andererseitszumBeginneinerbreiterenDiskussionunddamitzuei-
nemverstärktenDruckderÖffentlichkeit,Änderungendurchzuführen.
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